
Beschlussvorschlag:

_____________________________ wird gemäß § 8 Absatz 4 a der Satzung des Sparkassenzweckverbands

Darmstadt und Dieburg bis zum Ablauf der 12. Wahlzeit des Kreistages des Landkreises Darmstadt-

Dieburg zur Stimmführerin/zum Stimmführer in der Verbandsversammlung des

Sparkassenzweckverbands Darmstadt und Dieburg benannt.

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: 0025-2026/DaDi

Fachbereich: 101 - Büro der Kreistagsvorsitzenden

Beteiligungen:

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit

1. Kreistag Ö Zur abschließenden

Beschlussfassung

Betreff: Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Darmstadt und

Dieburg

Benennung von Stimmführerinnen und Stimmführern
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Begründung:

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg verfügt künftig über sechs Mandate in der

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands Darmstadt und Dieburg. Satzungsgemäß

dürfen die dem Landkreis zufallenden Stimmen nur einheitlich abgegeben werden. Hierfür ist eine

Stimmführerin bzw. eine Stimmführer zu benennen.

Ist der oder die Stimmführer/in an der Teilnahme der Sitzung der Verbandsversammlung verhindert

sollte eine Reihenfolge der weiteren Stimmführerinnen oder Stimmführer festgelegt werden


